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Landtag 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der durch die 
Ausbreitung des „Corona-Virus" bedingten besonderen Situation 

Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Hausrechts gern. Art. 21 Abs. 1 BV und § 16 Abs. 2 

der Hausordnung für den Bayerischen Landtag vom 15.04.2019 sowie der dienstrechtlichen Für

sorgepflicht treffe ich in Ergänzung der Dienstanweisung vom 12. November 2020 im Einverneh

men mit dem Präsidium folgende 

2. Anordnung und Dienstanweisung

vom 15. Dezember 2020 

1. Anwendungsbereich

Die folgenden Bestimmungen gelten für alle Personen, die sich in den meinem Hausrecht 
unterstehenden Räumlichkeiten aufhalten. Diese sind neben dem Maximilianeum: 

lsmaninger Str. 9, 81675 München 
lsmaninger Str. 17, 81675 München 
Innere Wiener Str. 13c, 81675 München 
Max-Planck-Str. 5, 81675 München 
Maximilianstr. 58, 80538 München 
Praterinsel 4a, 80538 München 
Praterinsel 2, 80538 München 

2. Zugang zum Maximilianeum

a) Von allen Personen, die das Maximilianeum betreten bzw. über die Tiefgarage einfah
ren wollen - mit Ausnahme derjenigen, die eine allgemeine Zutrittsberechtigung nach
§ 3 der Hausordnung haben - wird eine schriftliche Selbstauskunft eingeholt, die eine
Risikobeurteilung ermöglicht.

b) Eine solche Selbstauskunft ist von jeder Person unter Angabe der Personalien geson
dert auszufüllen; anders ist dies nur bei begleiteten minderjährigen Personen.

c) Die Selbstauskünfte werden ausschließlich zum Zweck der Gefährdungsbeurteilung im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erhoben und werden vernichtet, sobald sie
hierfür nicht mehr benötigt werden, spätestens nach einem Monat.

d) Besucherinnen und Besucher sind angehalten, beim Warten vor der Pforte zu anderen
Wartenden und gegenüber den Personen, die die Zugangskontrolle durchführen, einen
Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten.


























